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Einziehung Sachsenring 

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Sachsenring durch eine Einziehung nach § 8 BbgStrG aus 
den öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen herauszulösen.  
 
Die Verwaltung wird mit der Durchführung und dem Erlassen der Allgemeinverfügung beauftragt. 
 

 

 
Sachverhalt 
 
Mit dem Rückbau der 3 Wohnblöcke am Sachsenring durch den Eigentümer verliert der Straßenkörper seine 
Verkehrsbedeutung im Straßennetz der Stadt Finsterwalde. 
 
Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für ein Einziehungsverfahren gegeben. 
 
Auf der Grundlage des § 8 (2) Einziehung, Teileinziehung des BbgStrG „… soll die Straßenbaubehörde die 
Einziehung der Straße verfügen.“  
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